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Deputationsvorlage für die Sitzung der Deputation 
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft  (S) am 

19.01.2017 

Integriertes Entwicklungskonzept Grohn 

 

A. Sachdarstellung 

Der Senat hat am 13.12. das „Integrierte Entwicklungskonzept Grohn“ beraten und folgende 

Beschlüsse gefasst:    

1. Der Senat beschließt das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) Grohn. (Anlage 1). 

2. Der Senat stimmt der dargestellten Finanzierung zum IEK Grohn sowie der Erteilung 
einer Verpflichtungsermächtigung von 3,068 Mio. EUR (Abdeckung in den 
Haushalten 2018-2020) zu. Die Mittel für 2017 mit 0,33 Mio. EUR sind im Haushalt 
2017 veranschlagt.  

3. Der Senat bittet den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, die notwendigen Mittel 
vorrangig im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2018/19 zu 
berücksichtigen. 

4. Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr wird gebeten, die Vorlage der Deputation 
zur Beschlussfassung vorzulegen und über die Senatorin für Finanzen die 
notwendigen haushaltsrechtlichen Verpflichtungen beim Haushalts- und 
Finanzausschuss einzuholen. 

5.  Der Senat beschließt entsprechend den beigefügten Übersichtsplänen die 
Erweiterung der Gebietskulisse für das Städtebauförderungsprogramm „Soziale 
Stadt“ und die Gebietsfestlegung für das Städtebauförderprogramm „Stadtumbau 
West“ (Anlagen 2 und 3). 

6. Der Senat bittet den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr um einen Zwischenbericht 
zur Umsetzung des IEK Grohn sowie den Bremen Nord-Beauftragten um einen 
Zwischenbericht zur Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit Grand City 
Property Ltd. im 1. Halbjahr 2018. 

7. Der Senat beschließt die Beibehaltung der ressortübergreifend besetzten 
Projektgruppe Grohn sowie die Einsetzung eines Gebietsbeauftragten für die Dauer 
der Umsetzung des IEK Grohn. Der Staatsräte-Steuerungskreis wird beendet. 

Zu Ziffer 2, 3 und 5 ist ein Beschluss der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, 
Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S) erforderlich. 



 

 

 

B. Beteiligung / Abstimmung 

Die anliegende Senatsvorlage ist mit dem Senator für Inneres, dem Senator für Wirtschaft, 

Arbeit und Häfen, der Senatorin für Kinder und Bildung, der Senatorin für Soziales, Jugend, 

Frauen, Integration und Sport, der Senatorin für Finanzen und der Senatskanzlei 

abgestimmt.  

 

C. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender Prüfung 

Die Auswirkungen sind in der anliegenden Senatsvorlage dargestellt 

Beschlussvorschläge: 

1. Die Deputation stimmt der dargestellten Finanzierung zum IEK Grohn sowie der 
Erteilung einer Verpflichtungsermächtigung von 3,068 Mio. EUR (Abdeckung in den 
Haushalten 2018-2020) zu. Die Mittel für 2017 mit 0,33 Mio. EUR sind im Haushalt 
2017 veranschlagt.  

2. Die Deputation bittet den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, die notwendigen 
Mittel vorrangig im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2018/19 zu 
berücksichtigen. 

3. Die Deputation beschließt entsprechend den beigefügten Übersichtsplänen die 
Erweiterung der Gebietskulisse für das Städtebauförderungsprogramm „Soziale 
Stadt“ und die Gebietsfestlegung für das Städtebauförderprogramm „Stadtumbau 
West“ (Anlagen 2 und 3). 

 

Anlagen: 

A) Beschlossene Fassung der Senatsvorlage einschl. der Anlagen 

1. Integriertes Entwicklungskonzept Grohn (IEK Grohn) 

2. Übersichtsplan Gebietskulisse „Soziale Stadt“ 

3. Übersichtsplan Gebietskulisse „Stadtumbau West“ 

4. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (WU) 


